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Handlungsschwerpunkte der Regionaldirektion Bayern 

für den Arbeitsmarkt im Jahr 2016

Inländisches und ausländisches Fachkräftepotenzial aktivieren

Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen

Junge Menschen an den Übergängen unterstützen

Inklusion voranbringen

Menschen mit Fluchthintergrund integrieren

Dabei berücksichtigen wir die Entwicklungen hin zur Wirtschaft 4.0 

und die zunehmenden urbanen Herausforderungen!
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Menschen mit Fluchthintergrund integrieren

InklusionMenschen mit Fluchthintergrund

▬ Flächendeckende Orientierung, Beratung und Integration von 

jungen Menschen mit hoher Bleibeperspektive in Ausbildung 

sicherstellen

• Ausbildung hat Vorrang vor Helfertätigkeit  

▬ Flächendeckende  und frühzeitige Beratung, Qualifizierung und 

Vermittlung in versicherungspflichtige Beschäftigung von 

erwachsenen Asylbewerbern und Geduldeten mit hoher 

Bleibeperspektive sowie anerkannten Flüchtlingen 

sicherstellen

▬ Netzwerke für Menschen mit Fluchthintergrund nutzen und 

gestalten
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Die Bayerische 

Wirtschaft stellt 60.000 

Flüchtlinge in Arbeit 

oder Ausbildung ein 

(bis 2019)

Finanzielle Unter-

stützung ver-

schiedener Projekte 

Die Bundesagentur 

legt für das Jahr 2016 

ein zusätzliches, mit 75 

Mio. Euro dotiertes  

Arbeitsmarktprogramm 

„Flucht“ auf 

An den Leistungen für 

Inländer wird in 2016 

kein Cent gespart! 

Die Bayerische 

Staatsregierung 

unterstützt den Pakt 

▬ politisch 

▬ finanziell

▬ über zahlreiche 

Kooperations-

projekte 

Pakt des Freistaates Bayern mit den Vertretern der Wirtschaft 
und der RD Bayern: Integration durch Arbeit und Ausbildung
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1 Basiert auf histor. Daten für Arbeitslose mit Staatsangehörigkeit aus Asylzugangsländern für die Angaben zur Qualifizierung vorliegen (August 2015)

Quelle: BAMF, Statistik der BA, Finanzbereich der BA (Stand: August 2015) 

Aktuelle Hypothesen zum Thema Flucht und Arbeitsmarkt

Prognose Qualifikation von arbeitslosen Flüchtlingen1

in Prozent

Mit beruflicher Ausbildung Mit akademischer AusbildungOhne formale Qualifikation

81%
11% 8%
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100
50
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Asylbewerber

Zustimmungsquote

Erwerbsquote

Erwerbstätige Flüchtlinge

50%

70%

Grobabschätzung Übergangsraten auf den Arbeitsmarkt
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Die Top-Ten- Herkunftsländer

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Zahlen zu Asyl, April 2016

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-april-2016.pdf?__blob=publicationFile


Seite 8

Agenda

 Handlungsschwerpunkte in Bayern

 Überblick Asylverfahren - Begriffserläuterungen

 Integration in Ausbildung

 Integration in Arbeit

 Betriebliche Praktika

 Hinweise zum Arbeitserlaubnisverfahren



Seite 9

Vier Flüchtlingsgruppen

Gruppe Hintergrund Ausweispapier / 

Aufenthaltstitel*

Asylbewerber Während Durchführung des 

Asylverfahrens

Aufenthaltsgestattung

Anerkannte Flüchtlinge Nach positiver Asylentscheidung
 Asylberechtigt

 Genfer Flüchtlingskonvention

 subsidiärer Schutz

Aufenthaltserlaubnis*

Geduldete Nach negativer Asylentscheidung 

(Ausreisepflicht, allenfalls 

Duldung)

Duldung

Personen mit Aufnahmezusage Unabhängig vom Asylverfahren: 

Bundesrepublik erteilt aus 

politischen Erwägungen 

Aufnahmezusage (z.B. 20.000 

Syrer, afghanische Ortskräfte)

Aufenthaltserlaubnis*
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Sichere Herkunftsländer 

Länder mit hoher Bleibeperspektive

Sichere  Herkunftsländer

Länder mit hoher Bleibe-

perspektive: Syrien, Iran, 

Irak, Eritrea

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
Aktuelle Zahlen zu Asyl, Dezember 2015

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201510-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.html?nn=1694460
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- hier entscheidet ausschließlich die Ausländerbehörde -

ab 1. 
Monat

• Ausländerbehörde entscheidet eigenständig für die für 
Geduldete

• keine Einschaltung der BA

ab 4. 
Monat

• Ausländerbehörde entscheidet eigenständig auch für 
Asylbewerber

• keine Einschaltung der BA

Zugang zu Ausbildung für Asylbewerber und Geduldete 

geplante Änderungen durch das Integrationsgesetz: 

 Altersgrenze, bis zu der spätestens eine Berufsausbildung aufgenommen worden sein muss, soll aufgehoben werden

 feste Vereinbarung der „3 + 2 Regelung“
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Trotz Duldung – Durchlaufen der Ausbildung ist möglich

1. – 3. 
Monat

16 – 48. 
Monat

Genehmigungsmöglichkeiten der Ausländerbehörde

Bei Aufnahme einer betrieblichen Ausbildung 

kann die Ausländerbehörde die Duldung für 

1 Jahr erteilen.

Dauert die Ausbildung fort und ist in einem 

angemessenen Zeitraum mit dem Abschluss 

zu rechnen, kann die Ausländerbehörde 

jeweils um 1 Jahr verlängern.

Nach erfolgreichem Abschluss der 

Ausbildung kann eine befristete 

Arbeitserlaubnis für 2 Jahre erteilt werden.

Es darf kein Beschäftigungsverbot 

vorliegen.

Ausbildung muss vor dem 21. 

Lebensjahr aufgenommen werden

Er darf nicht aus einem sicheren 

Herkunftsland stammen

Es muss eine dem Abschluss 

entsprechende und für den 

Lebensunterhalt ausreichend 

bezahlte Stelle vorhanden sein

geplante Änderungen durch das Integrationsgesetz: 

 Altersgrenze, bis zu der spätestens eine Berufsausbildung aufgenommen worden sein muss, soll aufgehoben werden

 feste Vereinbarung der „3 + 2 Regelung“
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Arbeitsmarktprogramm für Jugendliche mit 

Fluchtgeschichte der RD Bayern

Modulare Integrations- und Förderketten

Allgemeinbildende Schule

8. + 9. Klasse (i.R.<16 Jahre) 

Ohne Berufsschulpflicht

21 – max. 35 Jahre*
Berufsschulpflichtig

16 – 20 Jahre
Aus-

bildung

Assistierte 

Aus-

bildung 
(2. Phase)

Ausbil-

dungsbe-

gleitende 

Hilfen

*Für Jugendliche und junge Erwachsene (U 35) steht die berufliche Ausbildung – gut vorbereitet und begleitet – im 
Vordergrund!

Einstiegsqualifizierung

oder

Assistierte Ausbildung Phase 1

BOM Modul Bayern-Turbo
Brückenjahr 

21 plus

A
rb

e
it
s
m

a
rk

tp
ro

g
ra

m
m

Berufliches 

Übergangsjahr
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Überblick Asylverfahren - Begriffserläuterungen
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Arbeitsmarktprogramm der Agentur für Arbeit 
für Erwachsene mit Fluchtgeschichte  

Zielgruppe Sprach-

kompetenz

berufliche Kompetenz 

- Training und 

Aktivierung

Qualifizierung und 

Integration in Arbeit

Erwachsene 

mit 

hoher 

Bleibewahr-

scheinlichkeit

Deutschkurse

• Nothilfe   

der BA

• Freistaat 

Bayern

• BAMF

• BIHK

Berufs-

bezogene 

Sprach-

und 

Weiter-

bildungs-

förderung

WeGebAU

EGZ

Modulare Integrations- und Förderketten – je nach Unterstützungsbedarf

Arbeit

Maßnahme bei 

einem Arbeitgeber

Maßnahmen mit 

Trägern

• „Perspektiven für 

Flüchtlinge“

• „Perspektiven für 

Flüchtlinge plus“

• „Integration durch 

Arbeit“
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Arbeitsmarktprogramm für Erwachsene mit 

Fluchtgeschichte SGB II
Zielgruppe Sprachkompetenz Training und Aktivierung Qualifizierung

Erwachsene mit 
hoher 

Bleibewahr-
scheinlichkeit

 Deutschkurse      
SGB III

• Nothilfe der 
BA

• Freistaat 
Bayern

• BIHK

Lokale Angebote für 
Erwachsene mit
Fluchtgeschichte  Berufsbe-

zogene Sprach-
förderung* und 
Weiter-
bildung***

 Drittmittel-
förderung (ESF / 
AMF)

 Weiter-
bildung in 
Betrieben
(WeGebAU)

 Eingliederungs-
zuschüsse

 Drittmittel-
förderung
ESF

Perspektiven für 
Flüchtlinge

Modulare Integrations- und Förderketten

Arbeit

*ESF-BAMF ** BA, vbw, StMAS *** Arbeitsmarktverwertbare Zertifikate der Kammern & vbw

Freie Förderung
(§16f SGB II)

Drittmittelförderung 
(ESF / AMF)

AGH (§16d SGB II)

Kommunale EGL (§ 16a SGBII)

Fortführung der Integrationsstrategie SGB III im SGB II

Nutzung der SGB III-Produkte im RK SGB II

 BAMF

 Zugang/ 
Begleitung 
Sprachkurs 
(§45 SGB III)

SGB II                    SGB III                    SGB II + SGB III

kommunale EGL (§16a SGB II)

„INA!“

Rechtkreis-
wechsel

SGBII nach 
Anerkennung

Flüchtling

KompAS - Kombination von 
Integrationskursen mit MAT nach §45 SGB III
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Zugang zu Praktika für Asylbewerber und Geduldete 

Informationen für Arbeitgeber (extern):

Broschüre „Potenziale nutzen – geflüchtete Menschen beschäftigen“ Merkblatt zu Praktikumsregelungen für Arbeitgeber

https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjc3/~edisp/l6019022dstbai771709.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjc3/~edisp/l6019022dstbai772426.pdf
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Mensch mit Fluchthintergrund stellt  Antrag

erteilt auf Basis der Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

Beschäftigungserlaubnis für anerkannte Flüchtlinge ohne Einschaltung BA

Erteilung der Beschäftigungserlaubnis durch 

Ausländerbehörde

entscheidet eigenständig über Beschäftigungserlaubnis bei Asylbewerbern und 

Geduldeten bei zustimmungsfreien Beschäftigungsformen ohne Einschaltung der BA:
 Aufnahme betrieblicher Ausbildungen

 Praktika zur Berufsorientierung o. im Rahmen einer Berufs- o. (Hoch-) Schulausbildung

 freier Beschäftigungszugang nach 4 Jahren ununterbrochenem Aufenthalt

 Gesetzlicher Freiwilligendienst

Ausländerbehörde

beteiligt bei Asylbewerbern und Geduldeten für zustimmungspflichtige 

Beschäftigungen die BA
 versicherungspflichtige Beschäftigung, Probebeschäftigung

Diese prüft 

 Vorrang inländischer Bewerber und/oder

 Beschäftigungsbedingungen

Die Ausländerbehörde entscheidet abschließend

Erteilung der Beschäftigungserlaubnis
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Der Ablauf des Arbeitserlaubnisverfahrens

Asylbewerber/Flüchtling hätte einen möglichen Arbeitgeber und beantragt 

Zustimmung bei der Ausländerbehörde

Ausländerbehörde entscheidet 

eigenständig
o für die Berufsausbildung in einem 

staatlich anerkannten oder 

vergleichbaren Ausbildungsberuf

o für eine Tätigkeit als 

Hochqualifizierte/r, Führungskraft, 

Wissenschaftler/in, für gesetzlich 

geregelte Freiwilligendienste, 

schulische und von der EU 

geförderte Praktika und für eine 

zustimmungsfreie Beschäftigung

o bei seit vier Jahren 

ununterbrochenem Aufenthalt, 

erlaubt, geduldet oder mit 

Aufenthaltsgestattung

Weitergabe der Entscheidung durch die Ausländerbehörde vor Ort

Ausländerbehörde richtet Antrag auf Zustimmung 

an des Team Arbeitsmarktzulassung der BA in 

München

Anfrage geht an örtlichen Arbeitgeber-Service, dieser 

prüft den Arbeitsmarkt und entscheidet

Team Arbeitsmarktzulassung der BA in München 

entscheidet über die Zustimmungsanfrage und leitet 

Antwort zurück an Ausländerbehörde

14 Tage für das 

gesamte Verfahren

48  Stunden für die  

Arbeitsmarktprüfung
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▬ Prüfen Sie im Ausweispapier des geflüchteten Menschen den 

Aufenthaltsstatus! 

▬ bei Aufenthaltserlaubnis hat dieser Mensch 

uneingeschränkten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt und 

darf ohne weitere Genehmigung bei Ihnen arbeiten

▬ bei Aufenthaltsgestattung ist eine Beschäftigung nach 3 

Monaten Aufenthalt möglich

▬ bei einer Duldung liegt die Beschäftigungserlaubnis im 

Ermessen der Ausländerbehörde (bei Aussetzung einer 

Abschiebung)

▬ Bei Aufenthaltsgestattung und Duldung ist die Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit erforderlich.

Hinweise und Tipps für Unternehmen im 

Arbeitserlaubnis-Verfahren
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Hinweise und Tipps für Unternehmen im 

Arbeitserlaubnis-Verfahren

▬ Melden Sie uns frühzeitig Ihre Bedarfe / Stellenangebote !

▬ Reichen Sie bei der Ausländerbehörde vollständige Unterlagen ein:

• Arbeitsvertrag

• konkrete Lohn-und Gehaltsangaben – gleiche Bezahlung wie Ihr Stammpersonal! 

• genaue Angaben zu Lage und Verteilung der Arbeitszeit, soweit möglich

• erstellen Sie eine aussagekräftige Stellenbeschreibung

• Haben Sie bereits Aktivitäten unternommen, bevorrechtigte Bewerber zu finden?

https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mtew/~edisp/l6019022dstbai454236.pdf
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Fragen, Interesse? - Der Arbeitgeber–Service (AG-S) der 

Agentur für Arbeit ist Ihr erster Ansprechpartner

Das bieten wir Ihnen:

 Ein persönlicher Ansprechpartner für jeden Arbeitgeber

 Ganzheitliche und individuelle Betreuung aus einer Hand

 Schnell und zuverlässig

 kostenfrei

 Informationen, Broschüren, Flyer und Links rund um die Themen Ausbildung und Arbeit finden Sie im 

Internet unter www.arbeitsagentur.de>Unternehmen

 Erreichbarkeit des AG-S für jeden Arbeitgeber durch kurze Wege

So erreichen Sie uns:

 persönlich in jeder Agentur für Arbeit vor Ort 

 telefonisch Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr unter der gebührenfreien 

Servicerufnummer für Arbeitgeber 0800 4 55 55 20

 per Kontaktformular über das Internet  www.arbeitsagentur.de>Kontakt

 per E-Mail

http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Unternehmen/index.htm
https://www.arbeitsagentur.de/apps/faces/home/kf?ba.l=de&_afrLoop=31391321751438&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D31391321751438%26ba.l%3Dde%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D101h0f45rt_4

